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Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenku

Am 10.11.2022 hat der Bundestag das Gesetz zur Aufteilung der Kohlendioxidkosten (CO2KostAufG)
beschlossen.  Damit  möchte  die  Bundesregierung  Vermieter  an  den  seit  2021  nach  dem
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) erhobenen CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe beteiligen.
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Die  Aufteilung  der  Kohlendioxidkosten  erfolgt  nach  einem  Stufenmodell  und  ist  auf  Abrech-
nungszeiträume anzuwenden, die ab 01.01.2023 beginnen. Mit dem Stufenmodell werden anhand der
spezifischen  CO2-  Emissionen  eines  vermieteten  Gebäudes  die  nach  dem  Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz  (BEHG)  entstehenden CO2-Kosten  künftig  anteilig  zwischen  Mietern  und  Ver-
mieter aufgeteilt.  Die prozentuale Kostenbeteiligung der Vermieter und Mieter ist an den jährlichen
CO2-Ausstoß in Kilogramm des vermieteten Gebäudes pro m² Wohnfläche geknüpft. Je höher der CO2-
Ausstoß des jeweiligen Gebäudes, desto größer wird der zu tragende Kostenanteil für den Vermieter.
Die Stufenverteilung für Wohngebäude sieht nach dem CO2KostAufG wie folgt aus:

(Quelle: Bundesregierung)

Aus Sicht des Gesetzgebers entspricht die Klasse <12 kg/m²/a einem Effizienzhaus 55 (EH 55).
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Eine Umrechnung auf den jährlichen Erdgas- oder Heizölverbrauch lässt auf folgende Stufeneintei-
lung entsprechend dem Brennstoffverbrauch schließen: 

Stufen für die Verteilung der Kosten des CO2-Preises 

Wer ist involviert? 
▪ Der  Vermieter ermittelt  im  Zuge  der  jährlichen  Heizkostenabrechnung  den  

Kohlendioxidausstoß des Gebäudes/der Wohnung. 

▪ Versorgt  sich der  Mieter selbst  mit  Wärme oder mit Wärme und Warmwasser,  ermittelt  

der Mieter im Zuge der jährlichen Betriebskostenabrechnung den Kohlendioxidausstoß der  
gemieteten  Wohnung.  Der  Mieter  muss  seinen  Erstattungsanspruch  innerhalb  von  12  
Monaten nach Rechnungserhalt  von seinem Energielieferanten gegenüber  dem Vermieter  
geltend  machen.  Im  Anschluss  hat  der  Vermieter  dann  –  sofern  keine  Verrechnung  im  
Rahmen  der  nächsten  jährlichen  Betriebskostenabrechnung  erfolgt–  maximal  12  Monate  
Zeit, um den Vermieteranteil an den CO2-Kosten zu erstatten. 

▪ Die  Brennstofflieferanten sind informationspflichtig und müssen Brennstoffemissionen,  

Kohlendioxidkosten,  Emissionsfaktor  und  Energiegehalt  der  gelieferten  oder  zur  
Wärmeerzeugung eingesetzten Brennstoffe auf ihren Rechnungen ausweisen.

Was müssen Sie als Vermieter wissen? 
1.  Gesamtwohnfläche des Gebäudes und der einzelnen Wohnungen in m².
2.  Verbrauchte Brennstoff- oder Wärmemenge im Abrechnungszeitraum (Jahreszyklus).
3.  Energiegehalt des verbrauchten Brennstoffes (liefert der Brennstofflieferant/Wärmeversorger).
4.  Emissionsfaktor des Brennstoffes (liefert der Brennstofflieferant/Wärmeversorger).

Die Brennstofflieferanten sind verpflichtet,  in ihren Rechnungen neben der Menge des gelieferten
Brennstoffes in Kilowattstunden die damit verbundenen CO2-Emissionen in Kilogramm CO2 und den
anzuwendenden Emissionsfaktor auszuweisen. Alle Angaben für die jährlich erforderliche Einstufung
des Gebäudes sollen also der Brennstoffrechnung entnommen werden können. Dazu wird im Rahmen
der Heizkostenabrechnung ein Prozess aufzusetzen sein. Auf Basis dieser Werte kann mithilfe der
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folgenden zwei Formeln der Kohlendioxidausstoß des Gebäudes und in einem nächsten Schritt die
Kohlendioxidkosten bestimmt werden. 

Die  Bundesregierung  wird  bis  zum  1.  Juni  2023  ein  Tool  zur  Berechnung  und  Aufteilung  der
Kohlendioxidkosten  für  Vermieter  und  sich  selbst  mit  Wärme  oder  Wärme  und  Warmwasser
versorgende Mieter bereitstellen. 
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